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1. BFH: Grundsteuer „Bundesmodell“ ist verfassungskonform 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 10.12.2025 die Vorschriften des Ertragswertverfahrens als Grund-
lage für die Berechnung der Grundsteuer seit dem 1.1.2025 für das sog. „Bundesmodell“ für verfas-
sungskonform erachtet. Die Urteile wurden am 22.1.2026 veröffentlicht. Der Bund der Steuerzahler 
sowie Haus und Grund prüfen die Urteile auf Erfolgsaussicht für eine Verfassungsbeschwerde.  
 
Geklagt hatten drei Eigentümer aus Nordrhein-Westfalen, Berlin und Sachsen. Die in Rede stehenden 
Immobilien waren vor 1949 bzw. 1995 gebaut, zwischen 54 und 70 m² groß, teilweise vermietet, teil-
weise selbstgenutzt, gelegen in einfacher Wohnlage von Berlin, einer sächsischen Gemeinde sowie gu-
ter Wohnlage von Köln. In allen drei Fällen handelte es sich um Eigentumswohnungen. Die zuständigen 
Finanzämter hatten auf Basis des Ertragswertverfahrens die jeweiligen Grundsteuerwerte per 1.1.2022 
berechnet. Die Kommunen legten diese bei den Grundsteuerfestsetzungen zugrunde. Die Einsprüche 
gegen die Grundlagenbescheide der Finanzämter blieben erfolglos, ebenso die Klageverfahren vor den 
Finanzgerichten.  
 
Diese waren der Auffassung, dass die Bewertungsregeln verfassungskonform und die Berechnungen der 
Grundsteuerwerte durch die jeweiligen Finanzämter zutreffend seien. Die Kläger beriefen sich auf Ver-
fassungsverstöße gegen das Grundgesetz, welche sie auch im Revisionsverfahren vor dem BFH weiter-
verfolgten. 
 
Die Kläger bemängelten neben einer Ermessensunterschreitung auf gesetzgeberischer Ebene insbeson-
dere die starken Typisierungen und Pauschalierungen, mit denen das Bundesmodell arbeite. So werde 
keine realitätsgerechte Bewertung erreicht, wenn z. B. objekt-, lage- und ausstattungsspezifische Beson-
derheiten nicht ausreichend berücksichtigt werden würden. Dies betrifft insbesondere Grundstücksgröße 
und Altlasten, zu groß gewählte Bodenrichtwertzonen, über die häufig unzureichende Datenmengen 
vorlägen, zu stark pauschalierte Zu- und Abschläge der Mietniveaustufen, die Art der Unterscheidung 
zwischen einfacher und hochwertiger Ausstattung. Auch werde insbesondere in den Großstädten zu 
wenig unterschieden, ob die Wohnung in einer teuren Gegend oder einem sozialen Brennpunkt liege. 
Die zur Berechnung des Rohertrags des Grundstücks herangezogenen landeseinheitlichen Nettokaltmie-
ten seien zu pauschal. 
 
Der BFH hat klargestellt, dass das Grundsteuer-Reformgesetz nach seiner Auffassung verfassungskon-
form sei und der Bund ohne Einschränkung für die Gesetzgebung zuständig sei. Auch liege keine Er-
messensunterschreitung vor. Eine Gesetzgebungskompetenz entfalle etwa nicht deshalb, weil eine ein-
geräumte Gestaltungsmöglichkeit vom Gesetzgeber nicht vollständig ausgeübt werde. Der BFH sieht 
gemessen an den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) in den Vorschriften des Ertrags-
wertverfahrens keinen Verstoß gegen die Verfassung bzw. den allgemeinen Gleichheitssatz. Der Ge-
setzgeber habe seinen Spielraum bei der Abwägung nicht überschritten. Die mit dem Bewertungskon-
zept verfolgten Ziele werden erreicht, die damit verbundenen Ungleichheiten durch Typisierung, Gene-
ralisierung und Pauschalisierung seien hinzunehmen, solange sie sich am Regelfall orientieren, was 
vorliegend der Fall ist. Der Gesetzgeber ist demnach nicht gehalten, allen Besonderheiten durch Sonder-
regelungen Rechnung zu tragen. Praktikabilitätserwägungen kann vor Genauigkeit der Vorrang einge-
räumt werden, um die Festsetzung und Erhebung einer Steuer handhabbar zu halten. Eine Abweichung 
von 30 % nach oben oder unten, gemessen am Durchschnittswert bei der Typisierung zur Ermittlung des 
Bodenrichtwerts, ist grundsätzlich hinzunehmen, da die durchschnittlichen Bodenrichtwerte durch 
Kaufpreise und gutachterliche Tätigkeit ermittelt werden. Es ist nicht möglich, jedes einzelne Grund-
stück wertmäßig individuell im Rahmen der Bodenrichtwertermittlung zu erfassen. 
 
Auch die pauschalierten Mietniveaustufen nach Nettokaltmieten führen bei der Wertberechnung nach 
dem Ertragswertverfahren zu keiner verfassungswidrigen Ungleichbehandlung. Die vorhandene Un-
gleichbehandlung ist hinzunehmen. Der Gesetzgeber hat das legitime Ziel, den Grundsteuervollzug 
möglichst automatisiert durchzuführen. Dass keine Lageunterscheidung zwischen einzelnen Orts- oder 
Stadtteilen gemacht werde, führe dazu, dass durchschnittlich für Wohnungen in schlechten Lagen ein zu 
hoher, für Wohnungen in guten Lagen ein zu niedriger Ertragswert angesetzt werden könne. Da aber 
bereits nach Belegenheit innerhalb eines Bundeslandes, nach Nettomiete je Quadratmeter Wohnfläche, 



Gebäudeart, Bauart sowie insgesamt 45 unterschiedlichen Parametern bewertet werde, sei das hinzu-
nehmen. Eine Unterscheidung bei Bodenrichtwerten inkludiere auch zu einem gewissen Teil den Lage-
faktor. 
 
Steuerpflichtigen bleibt bei einer Abweichung von 40 % und mehr die Möglichkeit des Nachweises 
eines niedrigeren Wertes. Weiterhin könnte die Grundsteuer zum Teil erlassen werden, wenn der nor-
male Rohertrag um mehr als 50 % gemindert ist und der Eigentümer dies nicht zu vertreten hat. 
 
In einem der Revisionsverfahren beim BFH war die Revision verfahrensrechtlich teilweise begründet, 
da die Klägerin neben dem Bescheid über den Grundsteuerwert auch gegen den Folgebescheid (Grund-
steuermessbescheid) geklagt hatte und das erstinstanzliche Finanzgericht diese als unzulässig verworfen 
hatte. Tatsächlich war die Klage verfahrensrechtlich zulässig, allerdings unbegründet. Im Ergebnis än-
dert sich für jene Klägerin nichts.  
 
Keine Konsequenzen hat das Urteil für Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg, Bayern, Ham-
burg, Hessen und Niedersachsen. Zum Ländermodell Baden-Württemberg ist für April 2026 eine münd-
liche Verhandlung angekündigt. 
 
 
2. E-Auto-Förderprogramm seit 1.1.2026 
 
Voraussichtlich ab Mai 2026 können rückwirkend für die Zeit ab 1.1.2026 Privathaushalte über ein On-
line-Portal eine gestaffelte Förderung bei Kauf oder Leasing neu zugelassener, rein elektrischer Autos 
sowie bestimmter Plug-in-Hybride und Range-Extender beantragen, unabhängig vom Listenpreis. Für 
die Jahre 2026 – 2029 stehen insgesamt 3 Mrd. € zur Verfügung. Die förderfähigen Fahrzeuge müssen 
mindestens 3 Jahre gehalten werden. 
 
Die Förderung beträgt bei rein elektrischen Fahrzeugen je nach zu versteuerndem Haushaltsjahresein-
kommen und Anzahl der Kinder unter 18 Jahren 3.000 € bis 6.000 €. Die höchste Förderung gibt es ab 
zwei Kindern und einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen bis zu 45.000 €. Ein Haushalt 
ohne Kind erhält mit über 80.000 € keine Förderung. 
 
Bei der Anschaffung eines förderfähigen Plug-In-Hybrids oder E-Fahrzeugs mit Range-Extender sind 
die Förderungen niedriger, je nach Haushaltseinkommen und Anzahl der Kinder zwischen 1.500 € und 
4.500 €. Der CO2-Ausstoß darf bei diesen 60 g/km nicht übersteigen oder die elektrisch fahrbare 
Reichweite muss mindestens 80 km betragen. Deren Förderung wird zum 1.7.2027 erneut geprüft. 
 
Ein FAQ zur E-Auto-Förderung findet sich auf der Homepage des Bundesumweltministeriums unter der 
Rubrik „Förderung“. 
 
 
3. Dauerhafte Umsatzsteuerermäßigung seit 1.1.2026 auf 7 %  

für Gastronomiespeisen 
 
Bis zum 31.12.2025 hatten Gastronomiebetriebe für zum Vor-Ort-Verzehr bestimmte Speisen und Ge-
tränke von den Gästen einheitlich 19 % Mehrwertsteuer zu erheben, für Speisen zum Mitnehmen bzw. 
Lieferung den ermäßigten Steuersatz von 7 %.  Eine zeitlich befristete Umsatzsteuerermäßigung auf 
Speisen gab es während der Coronapandemie. Der Gesetzgeber hat mit dem Steueränderungsgesetz 
2025 ab dem 1.1.2026 dauerhaft eine Umsatzsteuerermäßigung auf 7 % auf Speisen für Gastronomie, 
Restaurants, Cateringservice und vergleichbare Unternehmen beschlossen. Für die Nacht vom 
31.12.2025 auf den 1.1.2026 besteht ein Wahlrecht. Für Getränke bleibt es beim regulären Steuersatz. 
 
Die Unterscheidung zwischen zubereiteten Speisen zum Vor-Ort-Verzehr bzw. zum Mitnehmen oder 
durch Lieferung entfällt. Es gilt einheitlich der ermäßigte Steuersatz. Betriebe müssen ihre Kassen- und 
Abrechnungssysteme anpassen, damit ab 1.1.2026 der korrekte Steuersatz ausgewiesen wird. Speisekar-
ten, Rechnungen, Steuerausweise auf Gutscheinen und Umsatzsteuervoranmeldungen sind entsprechend 



anzupassen, Kombi-Angebote auf korrekte Aufteilung zu prüfen, ggf. kann dort der Getränkeanteil mit 
30 % pauschaliert werden. Ein falscher, weiterhin zu hoher Steuerausweis auf Bons und Rechnungen 
muss auch an das Finanzamt abgeführt werden. Bei Fragen sollte der Rat des Steuerberaters vorab ein-
geholt werden. 
 
 
4. BFH: Stellplatzkosten bei Firmenwagen keine Vorteilsminderung 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass vom Arbeitnehmer getragene Kosten für einen Stell-
platz oder eine Garage den geldwerten Vorteil aus der Überlassung eines betrieblichen PKW zur priva-
ten Nutzung nicht mindern. 
 
Im entschiedenen Fall hatte der Arbeitgeber bei der Berechnung des geldwerten Vorteils in der Gehalts-
abrechnung die Zahlung des Arbeitnehmers für die Nutzung eines Stellplatzes in Höhe von 30 € monat-
lich mindernd berücksichtigt. Der geldwerte Vorteil fiel geringer aus. Er wurde nach der 1-%-Regelung 
berechnet. Nach einer Lohnsteueraußenprüfung des Finanzamtes forderte dieses für den Stellplatz 
Lohnsteuer nach. Das Klageverfahren blieb in erster Instanz erfolglos. 
 
Der BFH hob das erstinstanzliche Urteil jedoch auf. Er vertritt die Auffassung, dass die Überlassung 
eines Stellplatzes oder einer Garage einen eigenständigen geldwerten Vorteil darstellt, der neben dem 
Vorteil der PKW-Überlassung steht. Stellplatzkosten gehören demnach nicht zu den Fahrzeuggesamt-
kosten, die von der 1-%-Regelung oder der Fahrtenbuchmethode erfasst sind. 
 
Hieraus folgt, dass die Zahlung des Arbeitnehmers für einen Stellplatz nur den Vorteil aus der Überlas-
sung des Stellplatzes mindern kann, wenn also z. B. der Arbeitnehmer lediglich 30 € für die Parkplatz-
nutzung zahlt, obwohl 50 € monatlich angemessen wären. Die Zahlung kann nicht den Vorteil aus der 
privaten PKW-Nutzung mindern. Vorteilsmindernd können nur solche Aufwendungen sein, die Be-
standteil des PKW-Nutzungsvorteils wären, z. B. Kraftstoff, Versicherungsbeiträge sowie Wartungskos-
ten. Kosten, die nicht unmittelbar mit Nutzung, Halten oder Betrieb des Fahrzeugs zusammenhängen 
oder ausschließlich von der Entscheidung des Arbeitnehmers abhängen, können nicht vorteilsmindernd 
berücksichtigt werden.  
 
 
5. Beitrag zur freiwilligen privaten Pflegeversicherung als Sonderausgabe 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat als Revisionsinstanz entschieden, dass neben den Beiträgen zu einer 
privaten Basiskrankenversicherung lediglich die Beiträge zur privaten Pflegepflichtversicherung der 
Höhe nach unbeschränkt als Sonderausgaben im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung abzugsfä-
hig sind. Für Beiträge zu einer privaten Pflegezusatzversicherung gelte dies jedoch nicht. Diese Beiträge 
sind nur beschränkt abzugsfähig und wirken sich häufig beim Steuerpflichtigen steuerlich nicht aus. 
 
Im Ergebnis hatten sowohl das Veranlagungsfinanzamt im Besteuerungsverfahren als auch das Hessi-
sche Finanzgericht in 1. Instanz so entschieden.  
 
Die Kläger waren der Auffassung, dass ein Verstoß gegen die Verfassung vorliege, wenn im Fall der 
Pflegebedürftigkeit, insbesondere bei stationärer Pflege, Pflegebedürftige wegen hoher Eigenanteile zu 
„Almosenbettlern“ degradiert würden. Der Staat müsse die Beiträge zur privaten Pflegezusatzversiche-
rung daher zumindest steuerlich anerkennen und hierdurch eine gewisse finanzielle Entlastung der Steu-
erpflichtigen fördern. 
 
Der BFH hingegen vertritt die Auffassung, dass der Gesetzgeber zunächst absichtlich lediglich eine 
Teilabsicherung der Bevölkerung als Vorsorge gegen Pflegebedürftigkeit vorgesehen hat. Nachdem 
dann erkannt worden sei, dass das umlagefinanzierte Pflegeversicherungssystem Lücken aufweise, habe 
der Gesetzgeber als ergänzende förderungswürdige Vorsorge die Pflegevorsorgezulage ins Leben geru-
fen und nicht eine private Pflegezusatzversicherung. Diese Zulage haben die Kläger aber nicht nutzen 
wollen, weil sie die Tarife als ungünstiger einstuften.  



 
Es ist nach der Entscheidung des BFH jedoch verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn der Gesetzgeber 
lediglich den Teil steuerlich freistellt, den er als verpflichtend einstuft und dem Schutz vor der Inan-
spruchnahme von Sozialhilfe dienen soll.  
 
 
6. Geschenkt: Einlage des Familienheims in eine GbR 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu entscheiden, ob die Einbringung eines Familienheims 
durch einen Alleineigentümer-Ehegatten in eine GbR, an der beide Ehegatten je zur Hälfte beteiligt 
sind, zur Festsetzung von Schenkungsteuer gegenüber dem anderen, beschenkten Ehegatten führt. Im 
notariellen Vertrag wurde die Einbringung als unentgeltliche, ehebedingte Zuwendung der Ehefrau an 
den Ehemann, den Kläger, bezeichnet. Beide Eheleute wurden als Gesellschafter und Eigentümer des 
Grundstücks in das Grundbuch eingetragen. 
 
Das Finanzamt (FA) hatte, obwohl unstreitig war, dass es sich um ein Familienheim handelte, Schen-
kungsteuer gegen den Kläger als Begünstigten festgesetzt. Die Voraussetzungen für das Bestehen eines 
Familienheims sind u. a., dass die Wohnung den Lebensmittelpunkt darstellen muss, Nutzung durch den 
Schenker bis zur Schenkung und anschließende Nutzung durch den Beschenkten. Zur Begründung führ-
te das FA an, dass wegen der Übertragung der Immobilie auf die GbR die Steuerfreiheit eines Familien-
heims nicht anwendbar sei. Die Hälfte sei dem Kläger zuzurechnen und Schenkungsteuer zu erheben. 
Der Einspruch blieb erfolglos. Das erstinstanzliche Finanzgericht gab der Klage statt und änderte die 
Schenkungsteuer auf 0 € mit der Begründung, dass auch der Erwerb von Gesamthandseigentum steuer-
frei als Familienheim möglich sei. Der BFH sah die Revision des FA als unbegründet an und wies sie 
zurück. 
 
Nach Auffassung des BFH ist bei einer GbR der einzelne Gesellschafter Steuerschuldner und nicht die 
Gesamthandgemeinschaft, obwohl die GbR teilrechts- und eintragungsfähig ist. Demnach ist ein bebau-
tes Grundstück auch ein Familienheim, welches den inneren Kern der Lebens- und Wirtschaftsgemein-
schaft eines Paares betrifft. Dieses hat der Gesetzgeber ausdrücklich privilegiert und steuerfrei gestellt.   
 
 
7. Mindestlohn zum 1.1.2026 erhöht 
 
Nachdem der Mindestlohn seit 1.1.2025 12,82 € betrug, wurde er zum 1.1.2026 auf 13,90 € erhöht. Ab 
dem 1.1.2027 wird der Mindestlohn nochmals auf dann 14,60 € angehoben. 
 
Höhere Mindestlöhne können sich aus allgemeinverbindlichen Tarifverträgen für bestimmte Branchen 
ergeben. Eine Liste der allgemeinverbindlichen Tarifverträge ist auf der Homepage www.bmas.de ab-
rufbar. Insgesamt gab es am 1.1.2026 225 für allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge. 
 
Die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen bedeutet, dass gewerbliche Arbeitgeber dieser Bran-
chen auch ohne ausdrückliche Einbeziehung eines Tarifvertrags in den Arbeitsvertrag diesen in den für 
allgemeinverbindlich erklärten Punkten einhalten müssen. Dies gilt auch, wenn weder das Unternehmen 
tarifgebunden noch der Arbeitnehmer Gewerkschaftsmitglied ist. Insbesondere ist der in dem Tarifver-
trag festgelegte Lohn zu zahlen, der auch höher sein kann als der gesetzliche Mindestlohn. Weiterhin 
sind die Arbeitsbedingungen einzuhalten, die Anzahl der dort genannten Urlaubstage zu gewähren, ggf. 
gelten auch besondere Kündigungsfristen. 
 
Die Minijobgrenze wurde dementsprechend zum 1.1.2026 von bisher 556 € auf 603 € monatlich ange-
hoben. 
 
 
8. Schonfrist bis Mitte März 2026: Offenlegung der Jahresabschlüsse 2024 
 
Die Frist zur Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen für das Geschäftsjahr mit dem Bilanzstich-
tag 31.12.2024 endete am 31.12.2025.  



 
Das Bundesministerium der Justiz hat bekanntgegeben, dass Ordnungsgeldverfahren wegen nicht recht-
zeitiger Offenlegung von Jahresabschlüssen jedoch erst ab Mitte März 2026 eingeleitet werden. Bis 
dahin besteht also noch ohne Festsetzung eines Ordnungsgeldes die Möglichkeit, die Offenlegung, wenn 
auch verspätet, vorzunehmen. 
Es handelt sich dabei um eine letztmalige Fristverlängerung. Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung 
endet am 30.4.2026. 
 
 
9. Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgabe 2026 
 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 23.12.2025 die für das Kalender-
jahr 2026 geltenden Pauschbeträge bei Sachentnahmen (unentgeltliche Wertabgaben) für Nahrungsmit-
tel und Getränke mitgeteilt. Diese wurden leicht erhöht. Es handelt sich um Netto-Jahresbeträge. Bei 
monatlicher Buchung sind die Beträge zu zwölfteln. 
Der Gesetzgeber nimmt an, dass Personen, die Nahrungsmittel und Getränke gewerblich verkaufen, 
diese auch privat konsumieren. Bei privatem Verbrauch müssen normalerweise Einzelaufzeichnungen 
über die entnommenen Werte buchhalterisch erfasst werden. Dieser Aufwand lohnt sich in der Regel 
nur bei geringem Eigenverbrauch.  
 
Aus Vereinfachungsgründen hat der Gesetzgeber deshalb unter-schiedliche Sachentnahme-
Pauschalwerte eingeführt, abhängig vom Betriebszweig. Wer einen Gastronomiebetrieb, eine Bäckerei, 
Konditorei, Fleischerei, einen Einzelhandel für Lebensmittel oder Getränke, Obst- oder Gemüseeinzel-
handel bzw. Milcherzeugnis- oder Eiereinzelhandel betreibt, findet in der Liste des BMF 
(www.bundesfinanzministerium.de – Themen – Steuern – Steuerverwaltung & Steuerrecht – Betriebs-
prüfung – Richtsatzsammlung / Pauschbeträge) die für ihn gültigen pauschalen Sachentnahmewerte. 
Eine Einzelaufzeichnung ist dann nicht notwendig. 
 
Zu beachten ist, dass z. B. der Bäckereiinhaber nicht als Lebensmitteleinzelhändler qualifiziert wird, 
wenn er zusätzlich im Verkaufsraum einen Kühlschrank stehen hat, aus dem z. B. Milch, Käse und Eier 
verkauft werden und die Einnahmen von untergeordneter Bedeutung sind. Die Pauschalbeträge sind 
nicht zu addieren, sondern nur der höhere anzusetzen. 
 
Diese Beträge liegen je nach Gewerbezweig zwischen 399 € pro erwachsener Person und Jahr ohne 
Umsatzsteuer (Getränkeeinzelhandel) und 4.001 € (Gaststätte mit Abgabe von kalten und warmen Spei-
sen). Bei Letzteren wurde aufgrund der Umsatzsteuerreduzierung auf Speisen von 19 % auf 7 % der 
Betrag reduziert. Kinder unter 2 Jahren bleiben unberücksichtigt, im Alter von 2–12 Jahren werden sie 
mit dem hälftigen Jahrespauschbetrag veranschlagt. 
 
Immer einzeln aufgezeichnet und in der Buchhaltung erfasst werden müssen Entnahmen, die nicht Nah-
rungsmittel oder Getränke sind, z. B. Tabak, Zeitschriften, Bekleidung oder Elektroartikel. 
 
 
10. Änderungen bei der Sofortmeldung 
 
Arbeitgeber bestimmter Wirtschaftsbereiche haben die Beschäftigungsaufnahme ihrer Arbeitnehmer 
spätestens am ersten Arbeitstag elektronisch an die Datenstelle der Rentenversicherung zu melden. Seit 
dem 1.1.2026 sind über die bislang verpflichteten Bereiche hin-aus auch Beschäftigte sog. „plattformba-
sierter Lieferdienste“ spätestens am Tag der Arbeitsaufnahme anzumelden, außerdem auch Beschäftigte 
im Friseur-, Barber- und Kosmetikgewerbe. 
 
Nicht mehr sofortmeldepflichtig sind Beschäftigte im Forstgewerbe sowie des Fleischerhandwerks, z. B. 
Metzger im Einzelhandel. Für sonstige Beschäftigte der Fleischwirtschaft, z. B. Schlachthofmitarbeiter, 
gilt die Sofortmeldepflicht aber weiter. 
 
 



11. Grundsteuererlass bei Einnahmeausfall bis 31.3.2026 beantragen 
  
Eigentümer von Grundstücken oder Wohnungen, die im Jahr 2025 Leerstand, Mietausfall oder höhere 
Gewalt (z. B. behördliche Nutzungsuntersagung, Brand-/Wasserschaden) ohne eigenes Verschulden 
erlitten haben, können mittels eines formlosen Antrags einen Erlass oder Teilerlass der Grundsteuer 
beantragen. Je nach Ausfallhöhe kann dieser zwischen 25 % und 100 % bei Totalausfall betragen, uner-
heblich ist, ob es sich um eine Wohn- oder gewerbliche Vermietung handelt, ist unerheblich. 
 
Der Antrag ist bis zum 31.3.2026 zu stellen. Die Frist ist nicht verlängerbar. Es sind die Stadt- bzw. 
Gemeindeverwaltungen zuständig, in den Stadtstaaten Hamburg, Berlin, Bremen das Finanzamt. 
 
 
12. Steuerliche Behandlung von Arbeitslohn bei Arbeitnehmerentsendung 
 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 19.12.2025 seine Verwaltungsauffassung zur steu-
erlichen Behandlung von Arbeitslohn und -freistellungen nach Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
mit amtlichem Muster einer zwingend zu verwendenden Bescheinigung aktualisiert. Es gilt rückwirkend 
ab 1.1.2025. Auf Antrag ist die Anwendung in allen offenen Fällen möglich. 
 
Ziel ist eine Vereinfachung für Arbeitnehmer und die Finanzverwaltung. Neu ist, dass bei grenzüber-
schreitenden Arbeitnehmer-entsendungen und -freistellungen durch den Arbeitgeber eine Arbeitgeber-
bescheinigung verpflichtend auszustellen ist. Bei grenzüberschreitenden Arbeitnehmerentsendungen 
muss sich aus der Bescheinigung die Interessenlage der Entsendung ergeben. Die Bescheinigung über 
die wirtschaftliche Zuordnung wirkt als Indiz bei der einkommensteuerlichen Veranlagung. Auf eine 
eigene Prüfung der Interessenlage verzichtet die Finanzverwaltung künftig. 
 
Sie muss beinhalten, in welchem prozentualen Umfang die Entsendungskosten dem aufnehmenden Un-
ternehmen weitergegeben wurden. Der Anteil muss einem Fremdvergleich standhalten. Aus der Be-
scheinigung müssen sich sämtliche Vergütungsbestandteile, die als Arbeitslohn anzusehen sind, und 
auch die sonstigen Lohnkosten ergeben. Eine vollständige Weiterbelastung aller Kosten spricht für eine 
ausschließliche Interessenlage des aufnehmenden Unternehmens. Erfolgt nur eine teilweise Weiterbelas-
tung oder unterbleibt diese vollständig, so gilt dies als Indiz für eine Tätigkeit auch im Interesse des 
entsendenden Unternehmens. 
 
Im Fall der Arbeitsfreistellung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gilt der Arbeitslohn als in dem 
Staat bezogen, in dem ohne die Freistellung gearbeitet worden wäre. Es werden fiktive Arbeitstage zur 
Aufteilung des Arbeitslohns unterstellt. Diese Fiktion bezieht sich nicht auf den Aufenthalt im Sinne der 
183-Tage-Regelung. Sofern die Freistellung unwiderruflich erfolgte, sind die fiktiven Zeiträume nicht 
mehr in zeitraumbezogene Ansprüche wie z. B. Abfindungen einzubeziehen. Die Regelungen zur Ar-
beitsfreistellung gelten bereits rückwirkend ab dem 1.1.2024. 
 
 
13. Nachträgliche Herabsetzung der monatlichen Rente bei Riester-Verträgen 
 
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall ging es um fondsgebundene Riester-
Rentenversicherungen, bei denen die spätere Rentenhöhe anhand eines im Versicherungsschein festge-
legten Rentenfaktors berechnet wird. Dieser Rentenfaktor beruht auf den vom Versicherer angenomme-
nen Rechnungsgrundlagen, insbesondere dem Rechnungszins und der kalkulierten Lebenserwartung, 
und bestimmt die monatliche Rente je 10.000 € Policenwert. 
 
Die in einigen Verträgen verwendeten Allgemeinen Versicherungsbedingungen sahen vor, dass der 
Versicherer den Rentenfaktor herabsetzen darf, wenn sich nach Vertragsschluss unvorhersehbare Um-
stände ergeben, etwa eine deutlich steigende Lebenserwartung oder dauerhaft sinkende Kapitalmarkt-
renditen. Auf Grundlage dieser Klausel hatte der Versicherer den Rentenfaktor mehrfach abgesenkt. 
 



Der BGH erklärte diese Klausel für unwirksam. Zwar kann ein Versicherer bei langfristigen Vorsorge-
verträgen auf nachträgliche Störungen des wirtschaftlichen Gleichgewichts reagieren, unzumutbar ist 
jedoch ein einseitig ausgestaltetes Anpassungsrecht. Die Klausel erlaubte ausschließlich eine Reduzie-
rung der Rentenleistung, verpflichtete den Versicherer aber nicht dazu, den Rentenfaktor bei später ver-
besserten Umständen wieder anzuheben. 
 
Damit verstößt die Regelung gegen das sog. Symmetriegebot. Dieses verlangt, dass Verschlechterungen 
und Verbesserungen der maßgeblichen Umstände gleichbehandelt werden. Ein Versicherer, der sich das 
Recht zur Herabsetzung der Leistung vorbehält, muss daher auch verpflichtet sein, positive Entwicklun-
gen in vergleichbarer Weise an die Versicherungsnehmer weiterzugeben. 
 
 
14. Beschränkung bei Rückgabe von Festival-Token zulässig 
 
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat entschieden, dass Festivalbesucher gekaufte Token nicht zeitlich 
unbegrenzt zurückgeben können. 
 
In dem entschiedenen Fall war es auf dem Festivalgelände untersagt, eigene Speisen oder Getränke 
mitzubringen. Alle Einkäufe bei der Veranstaltung mussten mit speziellen Token bezahlt werden. Diese 
waren ausschließlich während des Festivals erhältlich und konnten nur vor Ort an bestimmten Kassen 
sowie nur zu festgelegten Zeiten zurückgegeben werden. Zudem war die Rückerstattung auf max. 50 € 
begrenzt. 
 
Nach Festivalende war eine Rückgabe vollständig ausgeschlossen. Ein Verbraucherschutzverband sah 
darin eine unangemessene Benachteiligung der Besucher. Insbesondere zum Ende der Veranstaltung 
könnten viele ihre restlichen Token nicht mehr rechtzeitig einlösen, etwa weil sie abreisen müssten. 
Auch die betragsmäßige Begrenzung der Rückgabe sei nicht gerechtfertigt. 
 
Das OLG Düsseldorf folgte dieser Argumentation jedoch nicht. Die Regelungen sind klar und für die 
Besucher nachvollziehbar. Token sind ausschließlich für die jeweilige Veranstaltung bestimmt und ver-
gleichbar mit Wertmarken auf Volksfesten. Eine Rücknahme nach Veranstaltungsende würde einen 
erheblichen organisatorischen Aufwand verursachen. Die Begrenzung auf 50 € diene zudem dem Schutz 
vor Fälschungen. 
 
 
15. Verpasster Flug nach Pkw-Anreise zum Flughafen 
 
In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (OLG) entschiedenen Fall buchte eine Frau eine Ha-
waii-Reise mit Abflug vom Flughafen Hamburg um 6:45 Uhr und schloss dazu eine Reiserücktrittsver-
sicherung ab (Kostenersatz bis 6.500 € pro Person bei notwendiger und unvermeidbarer Stornierung). 
Am Reisetag startete sie um 4:00 Uhr in Kiel mit einem Mietwagen. Wegen einer mehr als zweistündi-
gen Vollsperrung nach einem Unfall erreichte sie den Flughafen erst um 6:30 Uhr und verpasste den 
Flug. Sie forderte daraufhin die Erstattung zusätzlicher Reisekosten von ca. 9.000 €. 
 
Es besteht keine Leistungspflicht der Reiserücktrittsversicherung, wenn der Flug aufgrund einer Anreise 
mit dem Pkw ohne ausreichenden zeitlichen Sicherheitspuffer zum Flughafen verpasst wird. Bei der 
Anreise zum Flughafen ist sowohl für Verzögerungen bei den Kontrollen als auch infolge der allgemei-
nen Risiken des Straßenverkehrs grundsätzlich ein Sicherheitspolster einzurechnen. Verpasst ein Flug-
gast, wie im entschiedenen Fall, nach Vollsperrung einer Straße seinen Flug, ohne einen ausreichend 
eingeplanten Zeitpuffer, besteht kein Anspruch auf Leistungen aus einer Reiserücktrittsversicherung. 
Damit war die Verschiebung des Reiseantritts nicht „unvermeidbar“ im Sinne der Regelungen des Ver-
sicherungsvertrages, begründeten die OLG-Richter ihre Entscheidung, denn die Frau hätte es durch 
Einplanung eines „entsprechenden Zeitpuffers“ in Händen gehabt, rechtzeitig am Flughafen einzutref-
fen. 
 
 



16. Reisemängel – volle Erstattung des Reisepreises trotz erbrachter Teilleistungen 
 
Auch wenn einzelne Reiseleistungen erbracht wurden, kann dem Reisenden bei nicht ordnungsgemäßer 
Vertragserfüllung dennoch ein Anspruch auf vollständige Erstattung zustehen. Dies ist der Fall, wenn 
die mangelhafte Erbringung von Reiseleistungen so schwerwiegend ist, dass die Pauschalreise zwecklos 
wird, und die Reise für den Reisenden nicht mehr von Interesse ist. Zu dieser Entscheidung kamen die 
Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). 
 
Dieser Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Zwei polnische Urlauber reisten für einen All-
inclusive-Aufenthalt in einem Fünfsternehotel nach Albanien. Bereits am Tag nach der Ankunft begann 
der von Behörden angeordnete Abriss der Hotel-Schwimmbecken. Diese Arbeiten dauerten vier Tage, 
jeweils von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr und führten zum vollständigen Abriss der Schwimmbecken, der 
Strandpromenade sowie des gepflasterten Abstiegs zum Meer. Ferner mussten sie in langen Schlangen 
anstehen, um ihre Mahlzeiten zu erhalten, und zu Beginn der Essenszeiten zu den Mahlzeiten erschei-
nen, da die Zahl der verfügbaren Mahlzeiten begrenzt war. Überdies entfiel das Snackangebot am 
Nachmittag. Zusätzlich starteten kurz vor Reiseende neue Bauarbeiten zur Aufstockung des Hotels um 
ein weiteres Geschoss. Die Reisenden forderten daraufhin vor einem Gericht die volle Erstattung des 
Reisepreises sowie Schadensersatz. 
 
Ob sie darauf nach dem Urteil des EuGH einen Anspruch haben, hat das nationale Gericht zu prüfen. 
 
 
17. Mehrarbeitszuschläge für Teilzeitbeschäftigte 
 
Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass eine tarifvertragliche Regelung, 
nach der sämtliche Beschäftigte einschließlich der Teilzeitbeschäftigten Mehrarbeitszuschläge erst ab 
der Überschreitung der Wochenarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte erhalten, eine gesetzlich verbotene 
Diskriminierung der Teilzeitbeschäftigten darstellt. Rechtsfolge ist die gerichtliche „Anpassung nach 
oben“ mit der Folge, dass auch bei Teilzeitbeschäftigten die Überschreitung ihrer individuellen Wo-
chenarbeitszeit die tarifvertragliche Zuschlagspflicht auslöst. 
 
Dieser Entscheidung lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Im Manteltarifvertrag für die Beschäf-
tigten im Einzelhandel im Land Brandenburg (MTV) haben die Tarifvertragsparteien einen Mehrar-
beitszuschlag von 25 % bei Überschreitung der tarifvertraglichen Wochenarbeitszeit für Vollzeitbe-
schäftigte von grundsätzlich 38 Std. geregelt. Eine Arbeitnehmerin war als Teilzeitkraft im Verkauf 
tätig. In einem Zeitraum von 6 Monaten leistete sie über ihre vertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit 
hinausgehend 62 Arbeitsstunden, jedoch in keiner Woche mehr als 38 Arbeitsstunden. Sie verlangte mit 
ihrer Klage unter dem Gesichtspunkt ihrer Diskriminierung als Teilzeitbeschäftigter gegenüber vollzei-
tig Beschäftigten die Zahlung von Überstundenzuschlägen für 62 Stunden. Dies hatte der Arbeitgeber 
unter Verweis auf die tarifvertragliche Regelung und den grundgesetzlichen Schutz der Tarifautonomie 
verweigert. 
 
Auch das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 26.11.2025 entschieden, dass Teilzeitbeschäftigten 
der tarifvertragliche Mehrarbeitszuschlag zusteht, wenn sie ihre individuelle wöchentliche Arbeitszeit 
proportional zur Zuschlagsgrenze für Vollzeitbeschäftigte überschreiten. 
 
 
18. Gesetzlicher Mindestlohn – Keine Erfüllung durch Firmenwagen 
 
Der gesetzliche Mindestlohnanspruch kann durch die Überlassung eines Firmenwagens nicht erfüllt 
werden. Das Mindestlohngesetz verlangt eine Zahlung von Geld. Ein Firmenwagen kann nicht zur Er-
füllung der Mindestlohnpflicht angenommen werden. 
 
Ein Arbeitgeber muss also zusätzlich zu den wegen Überlassung eines Firmenwagens bereits entrichte-
ten Sozialversicherungsbeiträgen auch Beiträge auf den gesetzlichen Mindestlohn zahlen, da durch die 
Überlassung eines Firmenwagens der Mindestlohnanspruch nicht erfüllt wird. Mit seiner vom Gesetz 



angeordneten Entstehung werden hierauf Sozialversicherungsbeiträge fällig. Diese sind nicht durch die 
wegen der Überlassung des Firmenwagens bereits gezahlten Beiträge abgegolten. 
 
So hat bereits das Bundesarbeitsgericht 2016 entschieden, dass der Anspruch auf den gesetzlichen Min-
destlohn erst erfüllt ist, wenn die für den Kalendermonat gezahlte Bruttovergütung den Betrag erreicht, 
der sich aus der Multiplikation der Anzahl der in diesem Monat tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
mit dem gesetzlichen Mindestlohn ergibt. 
 
 
19. Arbeitsunfähigkeit während Abbau eines Zeitguthabens durch Freistellung 
 
In einem vom Landesarbeitsgericht Köln (LAG) entschiedenen Fall schlossen ein Arbeitnehmer und der 
Arbeitgeber am 20.6.2023 einen Aufhebungsvertrag mit Wirkung zum 30.9.2023. Zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses bestand im Langzeitkonto des Arbeitnehmers ein Guthaben von 31 Tagen. Zum 
Ausgleich dieses Guthabens sollte er im Zeitraum vom 18.8.2023 bis 29.9.2023 freigestellt werden. 
Dementsprechend wurden für den vereinbarten Zeitraum 31 Freistellungstage für den Arbeitnehmer in 
das Zeiterfassungssystem eingepflegt. Vom 4.8.2023 bis über das Ende des Arbeitsverhältnisses am 
30.9.2023 hinaus, war der Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt. Mit Schreiben seines Anwalts begehr-
te er u. a. die Auszahlung von 31 Tagen aus dem Langzeitkonto. Der Arbeitgeber lehnte dieses ab. 
 
Die LAG-Richter kamen zu folgendem Urteil: Der aufgrund eines Guthabens in einem Langzeitkonto 
bestehende Freistellungsanspruch des Arbeitnehmers wird auch dann durch seine Freistellung erfüllt, 
wenn der Arbeitnehmer nachträglich im Freistellungszeitraum arbeitsunfähig erkrankt. Sie führten wei-
terhin aus, dass grundsätzlich der Arbeitnehmer das Risiko trägt, die durch Arbeitsbefreiung als Ar-
beitszeitausgleich gewonnene Freizeit auch tatsächlich nach seinen Vorstellungen nutzen zu können. 
 
 
20. Erhöhung der Mindestvergütung für Auszubildende 
 
Für Auszubildende, die außerhalb der Tarifbindung liegen, gilt eine Mindestvergütung. Die Höhe der 
monatlichen Mindestvergütung nach dem Berufsbildungsgesetz wurde nun fortgeschrieben. Hier eine 
Übersicht der Mindestvergütungen von 2022 bis 2026 vom 1.1. bis 31.12. des jeweiligen Jahres: 
 

Ausbildungsbeginn 1. Aus- 
bildungsjahr 

2. Aus- 
bildungsjahr 

3. Aus 
bildungsjahr 

4. Aus- 
bildungsjahr 

2026 724,00 € 854,00 € 977,00 € 1.014,00 € 

2025 682,00 € 805,00 € 921,00 € 955,00 € 

2024 649,00 € 766,00 € 876,00 € 909,00 € 

2023 620,00 € 731,60 € 837,00 € 868,00 € 

2022 585,00 € 690,30 € 789,75 € 819,00 € 

 
 
21. Eigenbedarf des Vermieters bei Umbau der eigenen Wohnung 
 
Ein Vermieter kann das Mietverhältnis ordentlich nur kündigen, wenn er an dessen Beendigung ein 
berechtigtes Interesse hat. Ein solches berechtigtes Interesse liegt insbesondere vor, wenn der Vermieter 
die Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Das Tat-
bestandsmerkmal des Benötigens erfordert nicht, dass der Vermieter oder seine Familienangehörigen 
oder Angehörige seines Haushalts auf die Nutzung der Wohnung angewiesen sind. Vielmehr benötigt 
ein Vermieter eine Mietwohnung bereits dann, wenn sein (ernsthafter) Wunsch, die Wohnung künftig 
selbst zu nutzen oder nahen Angehörigen zu Wohnzwecken zur Verfügung zu stellen, auf vernünftige 
und nachvollziehbare Gründe gestützt wird. 



 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte zu entscheiden, ob Eigenbedarf vorliegt, wenn der im selben Haus 
wie der Mieter wohnende Vermieter beabsichtigt, die eigene Wohnung baulich zu verändern, um sie 
anschließend zu verkaufen, und die ähnlich große, vermietete Wohnung während der Umbauarbeiten 
und auch dauerhaft selbst zu nutzen. Der BGH kam zu dem Urteil, dass hier ein berechtigter Eigenbe-
darf vorliegt.  
 
So ist das Nutzungsinteresse des Vermieters hinsichtlich der vermieteten Wohnung auch dann zu res-
pektieren, wenn er den Bedarfsgrund willentlich herbeigeführt beziehungsweise selbst verursacht hat. 
Das Vorliegen von Eigenbedarf des Vermieters kann auch nicht deshalb verneint werden, weil sich des-
sen Wohnverhältnisse in Bezug auf den Zuschnitt und die Größe der beiden hier in Rede stehenden 
Wohnungen nicht wesentlich änderten.  
 
 
22. Wohnungseigentümer – kein Zurückbehaltungsrecht beim Wohngeld 
 
Hat ein Mieter aus dem Mietverhältnis einen fälligen Gegenanspruch gegen den Vermieter, etwa auf 
Beseitigung eines Mangels (z. B. Reparatur der Heizung), kann er die geschuldete Leistung in angemes-
senem Umfang bis zur Bewirkung der ihm zustehenden Leistung zurückbehalten (Zurückbehaltungs-
recht). Voraussetzung hierfür ist stets ein fälliger Gegenanspruch des Schuldners gegen den Gläubiger. 
 
Diese Grundsätze lassen sich jedoch nicht auf das Verhältnis zwischen Wohnungseigentümer und der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE) übertragen. 
 
Aus dem Anspruch eines Wohnungseigentümers gegen die GdWE auf Erstellung der Jahresabrechnun-
gen kann jedoch gegenüber dem Anspruch der GdWE auf Zahlung der auf der Grundlage des Wirt-
schaftsplans festgelegten Vorschüsse und der beschlossenen Rücklagen kein Zurückbehaltungsrecht 
hergeleitet werden. Dementsprechend können Wohnungseigentümer laufende Hausgeldzahlungen nicht 
mit der Begründung verweigern, dass Jahresabrechnungen ausstehen. 
 
Die in einem Wirtschaftsplan ausgewiesenen Vorschüsse sollen zur Verwaltung des Gemeinschaftsei-
gentums in dem betreffenden Wirtschaftsjahr tatsächlich zur Verfügung stehen. Es handelt sich um das 
zentrale Finanzierungsinstrument der GdWE. Die laufenden Vorauszahlungen gewährleisten, dass die 
für die Bewirtschaftung der Anlage notwendigen Mittel bereitstehen. 
 
Ein Zurückbehaltungsrecht könnte alle Wohnungseigentümer dazu verleiten, die Vorschüsse wegen 
ausstehender Jahresabrechnungen nicht zu zahlen. Dann wäre der Gemeinschaft die finanzielle Grund-
lage für das betroffene Wirtschaftsjahr entzogen. Sie wäre demnach in ihrer Handlungsfähigkeit stark 
beschränkt. Bei Zahlungsausfällen kann etwa eine Versorgungssperre drohen, der Versicherungsschutz 
kann gefährdet werden und Verzugszinsen können anfallen. Aus diesem Grund ist auch die Aufrech-
nung durch den Wohnungseigentümer grundsätzlich ausgeschlossen und nur ausnahmsweise zulässig. 
 
 
23. Vererben an den Hausarzt trotz berufsrechtlichen Verbots wirksam 
 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine Zuwendung von Todes wegen zugunsten des Haus-
arztes des Erblassers nicht deshalb unwirksam ist, weil es gegen ein den Hausarzt treffendes berufsstän-
disches Zuwendungsverbot verstößt. 
 
Die Vorschrift verbietet nur ein Verhalten des Arztes, dem es nicht gestattet ist, Geschenke oder andere 
Vorteile zu fordern, sich versprechen zu lassen oder anzunehmen. Nicht geschützt von diesem Verbot 
wird hingegen der zuwendende Patient oder die Erwartung seiner Angehörigen, diesen zu beerben. So 
verbietet es die im Grundgesetz geschützte Testierfreiheit des Patienten, ein zugunsten des behandeln-
den Arztes angeordnetes Vermächtnis wegen Verstoßes gegen das berufsständische Zuwendungsverbot 
für unwirksam zu halten. 
 



 
24. Dreizeugentestament – Unterschrift des Erblassers zwingend erforderlich 
 
Ein Dreizeugentestament ist nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch zulässig, wenn der Erblasser sich ob-
jektiv oder nach übereinstimmender (subjektiver) Überzeugung aller drei Zeugen in so naher Todesge-
fahr befindet, dass eine Errichtung vor dem Bürgermeister oder Notar nicht mehr möglich erscheint.  
 
Das Oberlandesgericht München (OLG) stellte dazu jedoch klar, dass die Unterschrift des unterschrifts-
fähigen Erblassers zu den zwingenden Erfordernissen eines wirksamen Nottestaments gehört. Fehlt sie, 
liegt ein wirksames Nottestament auch dann nicht vor, wenn zweifelsfrei feststeht, dass der Erblasser 
die Erklärung abgegeben hat. Die Unterschrift des Erblassers ist nur dann entbehrlich, wenn er nach 
eigenen Angaben oder nach der Überzeugung der drei Zeugen nicht schreiben kann. 
 
In dem Fall aus der Praxis wurde ein Dreizeugentestament niedergeschrieben und von allen unterschrie-
ben, außer von der Erblasserin. Da sie wenige Stunden zuvor noch ein ärztliches Formular eigenhändig 
unterzeichnet hatte, gingen die OLG-Richter davon aus, dass sie durchaus in der Lage gewesen wäre, 
selbst zu unterschreiben. Damit erklärte das Gericht das Dreizeugentestament für formunwirksam und 
bestätigte die Entscheidung des Nachlassgerichts, keinen Erbschein aufgrund dieses Testaments zu er-
teilen. 
 
 
25. Überschreiten der Parkzeit – keine Wartepflicht zum Abschleppen 
 
Der Betreiber eines Parkplatzes hatte auf dem Platz einen Parkscheinautomaten aufgestellt. Eine Frau 
stellte ihren PKW gegen 8:11 Uhr auf dem Parkplatz ab und löste für 4 € einen bis 10:51 Uhr gültigen 
Parkschein. Da die bezahlte Parkzeit überschritten war, beauftragte der Betreiber ein Unternehmen mit 
dem Abschleppen des Fahrzeugs. Erst nach Zahlung der Abschleppkosten von 587,50 € erhielt es die 
Frau zurück. 
 
Das Abstellen eines Fahrzeugs auf einem privaten Parkplatz stellt eine verbotene Eigenmacht dar, wenn 
es unbefugt erfolgt. Unbefugt ist das Abstellen eines Fahrzeugs auf einem Privatgrundstück nicht nur 
dann, wenn das Parken überhaupt nicht erlaubt ist, sondern auch dann, wenn das Parken an bestimmte 
Bedingungen (z. B. Nutzung einer Parkscheibe, Zahlung einer Parkgebühr o. Ä.) geknüpft ist. Nutzt der 
Fahrzeugführer den Parkplatz, ohne sich daran zu halten, fehlt die Zustimmung des Parkplatzbetreibers 
für das Parken eines Fahrzeugs. 
 
In dem oben geschilderten Fall entschied der Bundesgerichtshof: „Wer ein Fahrzeug über das auf dem 
Parkschein ausgewiesene Parkzeitende hinaus auf einem gebührenpflichtigen privaten Parkplatz abstellt, 
begeht verbotene Eigenmacht. Der Grundstückseigentümer darf infolgedessen das Fahrzeug abschlep-
pen lassen; eine Wartepflicht trifft ihn insoweit regelmäßig nicht.“ Der Betreiber war daher berechtigt, 
das Fahrzeug ohne vorherige Wartezeit abschleppen zu lassen. 
 
 
26. „Düsseldorfer Tabelle“ seit dem 1.1.2026 
 
Die vom Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düsseldorfer Tabelle“ wurde zum 1.1.2026 
geändert. Gegenüber der Tabelle 2025 sind die Bedarfssätze minderjähriger und volljähriger Kinder 
angehoben worden. 
 
Außerdem sind die Anmerkungen zur Tabelle um Regelungen des angemessenen Selbstbehalts bei der 
Inanspruchnahme von Kindern auf Elternunterhalt und von Großeltern auf Enkelunterhalt ergänzt wor-
den.  
 
Die in der Tabelle ausgewiesenen Richtsätze sind Erfahrungswerte, die den Lebensbedarf des Kindes 
ausgerichtet an den Lebensverhältnissen der Eltern und an seinem Alter auf der Grundlage durchschnitt-



licher Lebenshaltungskosten typisieren, um so eine gleichmäßige Behandlung gleicher Lebenssachver-
halte zu erreichen. 
 
Zum 1.1.2026 betragen die Regelsätze bei einem Nettoeinkommen des/der Unterhaltspflichtigen bis 
2.100 €: 
 
 486 € für Kinder von 0 – 5 Jahren 
 558 € für Kinder von 6 – 11 Jahren 
 653 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und 
 698 € für Kinder ab 18 Jahren. 
 
Die Sätze steigen mit höherem Einkommen um bestimmte Prozentsätze. 
 
Die gesamte Tabelle befindet sich auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Düsseldorf unter 
https://www.olg-duesseldorf.nrw.de – Schnellzugriff – Düsseldorfer Tabelle. 
 
 
  

Basiszinssatz 
nach § 247 Abs. 1 BGB  
maßgeblich für die Berechnung 
von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2026 = 1,27 % 
 1.7. – 31.12.2025 = 1,27 % 
 1.1. – 31.6.2025 = 2,27 % 
 1.7. – 31.12.2024 = 3,37 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

www.bundesbank - Basiszinssatz 
 

  

Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
(§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 
Verbraucherpreisindex 
(2020 = 100) 

2026: Januar = 122,8 
2025: Dezember = 122,7; November = 122,7; Oktober = 123,0;  
September = 122,6; August = 122,3; Juli = 122,2; Juni = 121,8;  
Mai = 121,8; April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rechtsstand: 17.2.2026 


